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Antrag 
der Fraktion des Zentrums 

Der  Bundestag wolle beschließen, dem folgenden Gesetzentwurf 
die Zustimmung zu erteilen: 

Entwurf eines Gesetzes 
zur 

Aufhebung des Reichsleistungsgesetzes, des Leistungs-
pflichtgesetzes im Lande Hessen sowie des Notlei-
stungsgesetzes in Württemberg-Hohenzollern. 

Der Bundestag hat das folgende Gesetz beschlossen : 

§ 1 

Das Reichsleistungsgesetz vom 1. September 1939 (RGBl.1 S. 1645 (Ge-
setz über Sachleistungen für Reichsaufgaben)) mit den dazu ergan-
genen Durchführungsverordnungen und Bekanntmachungen, sowie 
das Leistungspflichtgesetz im Lande Hessen vom 26. Juni 1947 mit 
Änderungsgesetz vom 31. Juli 1947 in der Fassung des Gesetzes vorn 
31. Juli 1947 sowie das Notleistungsgesetz in Württemberg-Hohen-
zollern vom 11. Januar 1949 wird mit Wirkung vom Tage der In-
krafttretens dieses Gesetzes an aufgehoben. 

§ 2 

Vor diesem Zeitpunkt auf Grund vorstehender Gesetze erlassene 
Verfügungen oder Anordnungen werden hierdurch in ihrer Wirksam-
keit nicht berührt.  

§ 3 

Dieses Gesetz tritt vier Wochen nach dem Tage seiner Verkündung 
in Kraft. 

Bonn, den 3. März 1950 

Frau Wessel und Fraktion 


